
Elterninformation: Hausaufgabenbetreuung am Ratsgymnasium 
für das erste Schulhalbjahr 2025/26

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5., 6. und 7. Klassen, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

das  Ratsgymnasium  bietet  für  das  erste  Schulhalbjahr  2025/26  eine  regelmäßige  Hausaufgabenbetreuung  für
Schülerinnen und Schüler des 5., 6. und 7. Jahrgangs an, in der die Kinder in Kleingruppen Hausaufgaben erledigen
und sich auf Klassenarbeiten vorbereiten können. Die Betreuung wird von Schülerinnen und Schülern aus höheren
Klassen durchgeführt, die zuvor ein Coaching erhalten haben. Im Hintergrund steht eine Lehrkraft zur Verfügung,
die bei Problemen unterstützen kann. 

Die Hausaufgabenbetreuung findet von montags bis donnerstags in der siebten bzw. achten Stunde statt.
Nach der sechsten Stunde können Ihre Kinder ein Mittagessen beispielsweise in der Cafeteria einnehmen und gehen
anschließend in ihre festen Gruppen und Räume.

Die  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  melden  ihre  Kinder  verbindlich  bitte  bis  zum  22.08.2025 für  die
Hausaufgabenbetreuung an.  Das betrifft auch diejenigen Kinder, die im vergangenen Schuljahr schon
teilgenommen haben und nun weiterhin kommen möchten! Die Kinder können wahlweise für einen, zwei,
drei oder vier Nachmittage für die 7. und / oder 8. Stunde angemeldet werden. Die Kosten betragen: 

 bei wöchentlich einmaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig  35 €
 bei wöchentlich zweimaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig  50 €
 bei wöchentlich dreimaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig  65 €
 bei wöchentlich viermaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig  80 €
 bei wöchentlich fünfmaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig  95 €
 bei wöchentlich sechsmaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig 110€
 bei wöchentlich siebenmaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig 125€
 bei wöchentlich achtmaliger Betreuung für ein Halbjahr einmalig 140€

Die  Kosten  gelten  für  eine  Unterrichtsstunde  und  werden  per  Einzugsermächtigung  im Verlauf  des  jeweiligen
Halbjahres beglichen. Wird ein Kind für die 7. und 8. Stunde an einem Tag angemeldet, zählt dies als zweimalige
Betreuung. 

Mit  diesem Geld  werden  die betreuenden  Schülerinnen  und Schüler  bezahlt  sowie Lernmaterialien  angeschafft.
Sollte die Nachfrage an der Hausaufgabenbetreuung nicht mit dem Angebot übereinstimmen, ist es denkbar, dass
nicht  alle  Anmeldungen  bzw.  gewünschten  Tage  berücksichtigt  werden  können.  Sie  erhalten  von  uns  eine
schriftliche  Bestätigung  per  Mail,  ob  und  an  welchen  der  von  Ihnen  gewünschten  Tage  Ihr  Kind  an  der
Hausaufgabenbetreuung teilnehmen kann. 

Mit freundlichen Grüßen

Viola Mußfeldt (Mut), StR‘
für den Offenen Ganztag



Anmeldung für die Hausaufgabenbetreuung 
am Ratsgymnasium Rotenburg

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn _____________________________ der Klasse 
____ verbindlich für die Hausaufgabenbetreuung für das erste Schulhalbjahr 2025/2026 an.

Mein Kind soll an diesen Tagen/ an diesem Tag betreut werden (bitte ankreuzen):

montags,       7. Stunde,   13.40 – 14.25 Uhr  

dienstags,      7. Stunde,   13.40 – 14.25 Uhr

mittwochs,    7. Stunde,   13.40 – 14.25 Uhr

donnerstags, 7. Stunde,   13.40 – 14.25 Uhr

montags,       8. Stunde,  14.25 – 15.10 Uhr

dienstags,      8. Stunde,  14.25 – 15.10 Uhr

mittwochs,    8. Stunde,  14.25 – 15.10 Uhr

donnerstags, 8. Stunde,  14.25 – 15.10 Uhr

Die entstehenden Betreuungskosten werde ich/werden wir übernehmen. Der Kostenbeitrag
wird per SEPA-Lastschriftverfahren im Laufe des ersten Schulhalbjahres 2025/2026 abgebucht. 

_______________________________     ___________________________________________
Datum, Ort                                                  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Freundeskreis des Ratsgymnasiums Rotenburg e.V., Gerberstraße 14, 27356 Rotenburg
Gläubiger-Identifikations-Nummer des Vereins: DE83ZZZ00000510926
SEPA-Lastschriftmandat: Mandatsreferenz: Hausaufgabenhilfe
„Ich ermächtige den o.g. Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.“
Hinweis:  „Ich  kann  innerhalb  von  acht  Wochen,  beginnend  mit  dem  Belastungsdatum,  die  Erstattung  des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.“
Kontoinhaber
Name :

Vorname:

Straße,
Hausnummer

PLZ, Ort

IBAN: D E

BIC:

Betrag EUR Intervall:  halbjährlich

Ort, Datum
(TTMMJJJJ):

2 0

Unterschrift:

Bitte  diese  Anmeldung  bis  22.08.2025 in  den  Ganztags-Briefkasten  am  Vertretungsplan  legen
lassen oder per Mail an viola.mussfeldt@ratsgymnasium-row.eu senden.

Die Kosten betragen pro Halbjahr 
einmalig bei wöchentlich…

- … einmaliger Betreuung 35€

- … zweimaliger Betreuung 50€

- … dreimaliger Betreuung 65€

- … viermaliger Betreuung 80€

- … fünfmaliger Betreuung 95€

- … sechsmaliger Betreuung 110€

- … siebenmaliger Betreuung 125€

- … achtmaliger Betreuung 140€


